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troffenen Gemeinden, Grundeigen-
tümern und Interessengruppierungen
Managementpläne erarbeitet.“ Nähere
Informationen dazu im Internet:
www.vorarlberg.at/umwelt.

Aktion zur Rettung 
der Flachmoore 

Die Landesregierung leitete 1988
zusammen mit dem Vorarlberger
Landschaftspflegefonds sowie Ver-
tretern der Naturschutzorganisati-
onen und der Landwirtschaft eine
Aktion zur Rettung der Flachmoore
und ihrer Lebenswelt ein.

1990 wurden im Rheintal und
Walgau rund 80 Prozent der Streue-
wiesen außerhalb der Naturschutz-
gebiete unter Schutz gestellt.
Grundlage war das „Erhaltungs-
konzept Flach- und Zwischenmoore
im Talraum des Rheintals und
Walgaus“ (Broggi und Grabherr
1989). 

Durch Streuewiesen aus-
gewogener Naturhaushalt

Durch die jährliche ordnungsgemäße
Pflege der Streueflächen leisten die
Bauern einen wesentlichen Beitrag,
wodurch die Streuewiesen im bis-
herigen Zustand erhalten bleiben.

Förderungen aus dem Naturschutz-
fonds werden nach den Richtlinien
der Landesregierung für die Verwal-
tung des Naturschutzfonds vergeben.

Naturschutzgebiete und
Natura 2000-Gebiete

Naturschutzgebiete sind nach dem
Gesetz über Naturschutz und Land-
schaftsentwicklung bestimmte ab-
gegrenzte Bezirke, in denen ein be-
sonderer Schutz der Natur in ihrer
Gesamtheit oder in einzelnen ihrer
Teile im öffentlichen Interesse liegt.
Das Naturschutzgebiet entsteht durch
den Beschluss einer Verordnung der
Landesregierung. 

Die geschützten Gebiete können
als Naturschutzgebiet, Ruhezone,
Landschaftsschutzgebiet, Europa-
schutzgebiet, Biosphärenpark oder
als örtliches Schutzgebiet bezeich-
net werden.

Biologische Vielfalt durch
das Natura 2000-Programm

Um die biologische Vielfalt zu be-
wahren, hat die Europäische Union
das Programm Natura 2000 ent-
wickelt. Ein Netz von Schutzgebieten
soll die reichhaltigen Natur- und
Kulturlandschaften sichern. Lan-
desrat Schwärzler: „Vorarlberg hat
seit 1995 insgesamt 22 Natura
2000-Gebiete an die Europäische
Kommission gemeldet. Wo erfor-
derlich, werden für diese Gebiete
derzeit gemeinsam mit den be-
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Der Vorarlberger Naturschutz-
fonds wird von der Landesre-

gierung verwaltet. Der Naturschutz-
rat berät die Landesregierung bei
der Verwendung der Mittel. Der
Fonds erhält Mittel aus der Natur-
schutzabgabe, aus Verwaltungs-
strafen wegen Verletzung des
Naturschutzgesetzes sowie aus Zu-
schüssen von Gebietskörperschaf-
ten und sonstigen Zuwendungen
wie die „Ausgleichsabgabe aus
dem Straßenbau“.

Über zwei Millionen Euro
in zwei Jahren investiert

Die Ausgaben beliefen sich in den
letzten beiden Jahren auf mehr als
zwei Millionen Euro, wobei für Pfle-
ge- und Sanierungsmaßnahmen so-
wie Entschädigungen für Nutz-
ungseinschränkungen ca. 300.000
Euro ausgegeben wurden. Für die
Revitalisierung von Fließgewässern
wurden in den letzten zwei Jahren
über 130.000 Euro verwendet.
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Starkes Engagement
für den Naturschutz

Streuewiese im Walgau.

Naturschutzförderung. Im Gesetz über Naturschutz und

Landschaftsentwicklung wurde der Naturschutzfonds einge-

setzt. Er hat die Aufgabe, Mittel für die Förderung der Angele-

genheiten des Naturschutzes und der Landschaftsentwicklung

einschließlich der Forschungsvorhaben auf diesem Gebiet be-

reitzustellen. Von Alwin Denz

Streuewiesen haben eine besondere
Bedeutung für einen ausgewogenen
Naturhaushalt. Durch ihre hohe Was-
serspeicherkapazität wirken sie aus-
gleichend auf den Wasserhaushalt.
Sie verringern die Nährstoffeinträge
in Oberflächengewässer und in das
Grundwasser. Durch ihre biologische
Vielfalt tragen sie wesentlich zu ei-
nem naturnahen und attraktiven
Landschaftsbild bei und sind damit
für die Erhaltung von Erholungsland-
schaften und dicht besiedeltem Le-
bensraum unverzichtbar.

Zusammensetzung des 

Vorarlberger Naturschutzrates

• Univ.-Prof. Georg Grabherr

(Vorsitzender)

Institut für Ökologie und Naturschutz

an der Universität Wien

• Bürgermeister von Wolfurt

Erwin Mohr

• Vizebürgermeister von Blons

Ernst Bickel 

• Michael Manhart, Lech 

Zwei wichtige EU-Richtlinien 

als Basis für die Natura 2000

• Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie

enthält 253 Lebensraumtypen, 

200 Tierarten und 434 Pflanzenarten,

für deren Erhaltung Schutzgebiete

auszuweisen sind.

• Die Vogelschutzrichtlinie enthält 

182 Vogelarten, für deren Lebens-

räume besondere Schutzmaßnahmen

zu treffen sind.

Schutzgebiete in Vorarlberg
Landschaftsschutzgebiete
Naturschutzgebiete
Geschützte Landschaftsteile
Pflanzenschutzgebiet
Örtliches Schutzgebiet
Natura 2000




